Wann müssen sich Tourismusverbände beim Datenverarbeitungsregister registrieren lassen?

Nach dem Datenschutzgesetz hat jedermann Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit er daran ein schutzwürdiges Interesse hat. Diese Bestimmung betrifft alle personenbezogenen Daten, unabhängig von der Technik der Speicherung.

Wenn ein Tourismusverband also beschließt, Daten zu verarbeiten oder einer anderen Firma Daten zur Verarbeitung zu überlassen, in dem er beispielsweise eine Datenbank mit Kundenlisten verwendet oder zur Verfügung stellt, treffen ihn aufgrund der Datenverarbeitung bestimmte Pflichten, wie unter anderem die Melde- bzw. Registrierungspflicht gem. § 17 DSG.

Demnach hat vor der Aufnahme der Datenverarbeitung ein Tourismusverband, sofern keine Ausnahme (siehe unten) auf den Verband zutrifft, eine Meldung an das Datenverarbeitungsregister bei der Datenschutzkommission zu erstatten. Dies gilt auch für bereits registrierte Datenanwendungen, welche geändert wurden. Ist man meldepflichtig, erhält man vom Datenverarbeitungsregister eine siebenstellige Registernummer. 

Die Meldepflicht bezieht sich nur auf personenbezogene Daten, somit nur auf Angaben über Betroffene, deren Identität bestimmt oder bestimmbar ist. 

Zweck dieser Meldepflicht ist es, dass einer unabhängigen Stelle damit eine Kontrollfunktion der Rechtmäßigkeit von Datenanwendungen ermöglicht und den Bürgern eine Grundinformation über bestehende Datenanwendungen gegeben wird. 

Ausnahmen von der Meldepflicht sind in § 17 DSG geregelt. Nicht meldepflichtig sind Daten, wenn die Datenanwendungen 

1. ausschließlich veröffentlichte Daten enthalten; 

2. die Führung von Registern oder Verzeichnissen zum Inhalt haben, die von Gesetzes wegen öffentlich einsehbar sind, sei es auch nur bei Nachweis eines berechtigten Interesses;
3. nur indirekt personenbezogene Daten enthalten (das sind Daten, bei denen die Identität der Personen mit rechtlich zulässigen Mitteln nicht eruierbar ist);
4. von natürlichen Personen ausschließlich für persönliche und familiäre Tätigkeiten vorgenommen werden;
5. für publizistische Tätigkeiten gem. § 48 vorgenommen werden, wie z.B. Tagesberichterstattung in der Presse und sonstigen Medien, Publikationen mit größerem Umfang zu aktuellen, die Öffentlichkeit legitimierter Weise interessierenden Themen;
6. einer Standardanwendung entsprechen.

Unter einer Standardanwendung versteht das Datenschutzgesetz bestimmte vordefinierte Datenverarbeitungen, die typischerweise in Unternehmen oder im öffentlichen Bereich vorkommen und gleichzeitig die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen inhaltlich nicht gefährden. Es sind Datenanwendungen, die der Bundeskanzler durch Verordnung zur Standardanwendung erklärt hat. Für Tourismusverbände könnten nachstehende Standardanwendungen in Betracht kommen:

· SA001 Rechnungswesen und Logistik 

· SA002 Personalverwaltung für privatrechtliche Dienstverhältnisse 

· SA003 Mitgliederverwaltung

· SA004 Abgabenverwaltung der Gemeinden und Gemeindeverbände 

· SA005 Haushaltsführung der Gebietskörperschaften und sonstigen juristischen Personen öffentlichen Rechts

· SA007 Verwaltung von Benutzerkennzeichen 

· SA015 Personalverwaltung der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände

· SA022 Kundenbetreuung und Marketing für eigene Zwecke. Wenn der Tourismusverband aber z.B. Hotels bewirbt, trifft diese Standardanwendung nicht zu.

Es empfiehlt sich vorab genau zu prüfen, ob eine Standardanwendung auf den entsprechenden Fall zutrifft, bevor man sich darauf beruft. In der Standard- und Musterverordnung 2004 können Sie anhand der Tabellen nachlesen, ob der Datenbestand, den der Tourismusverband führt, über den beschriebenen Fall in der Verordnung hinausgeht oder nicht. Trifft die Beschreibung in der Verordnung auf ihre Datenanwendung zu, ist keine Registrierung notwendig. Die Standard- und Musterverordnung 2004 finden sie unter http://www.dsk.gv.at/DocView.axd?CobId=30704. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an das Datenverarbeitungsregister. Die Kontaktdaten finden Sie unter http://www.dsk.gv.at/site/6289/default.aspx.
Zusammenfassend muss daher jeder Auftraggeber einer Datenanwendung eine DVR-Nummer führen, wenn es keine Ausnahme von der Meldepflicht gibt. Ein Formular zur Meldung von Datenanwendungen finden sie unter http://www.dsk.gv.at/site/6296/default.aspx. 
